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Stand: 20.07.2023 

An die 
Bewilligungsbehörde  
 
 
 
 
 

Bezirksregierung       
Dezernat 33: Ländliche Entwicklung/ Bodenordnung 
      
      

 
 
 
 

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung 
eines ländlichen Wegenetzkonzeptes 

Gem. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung ländlicher Wege-
netzkonzepte und der ländlichen Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz  

– II-8-833.40.00 – vom 25.07.2018 in der aktuellen Fassung 

 
Ländliche Wegenetzkonzepte gem. Ziffer 2 
 

1. Antragsteller 

 
Name:        

Anschrift:        

Rechtsform:        

Ansprechperson:       

Telefon:         Telefax:        

E-Mail:        

 
 
 

2. Gegenstand der Förderung  

(sofern der Antrag nicht elektronisch erstellt wird, sind die Ausführungen als Anlage beizufügen) 

2.1 Bezeichnung der Maßnahme und ggf. des Förderobjektes 

      

  

Nicht vom Antragsteller auszufüllen 

Eingangsstempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az.:  
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3. Durchführungszeitraum 

 
Geplanter Durchführungszeitraum von       bis       
(Monat/Jahr des vorgesehenen Beginns / Monat/Jahr der voraussichtlichen Fertigstellung) 

 
Wichtiger Hinweis: Mit der Ausführung des Projektes (z. B. Abschluss von Lieferungs- und 
Leistungsverträgen) darf vor Bewilligung durch die Bezirksregierung       - Dez. 33 nicht 
begonnen werden.  
 
Über eventuelle Ausnahmen vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns entscheidet die 
Bewilligungsstelle. Ein entsprechender Antrag ist zum Projektantrag zu stellen. 
 
 

4. Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben 

 

Gesamtausgaben 
Betrag in € 

Feststellungen der 
Bewilligungsbehörde 

   

a) Gesamtausgaben der Maßnahme 
(lt. Kostenberechnung /Finanzierungsplan, inkl. 
MwSt.) 

      
 

b) abzgl. nicht zuwendungsfähiger 
Ausgaben 

MwSt.: 

Sonstiges:       
(z.B. nicht förderfähige Maßnahmeteile [netto]) 

 
 

      
 

      
 

 

 
 

_________________ 
 
_________________ 

c) grundsätzlich zuwendungsfähige Ausgaben 
(= Zeile a abzgl. Zeile b) 

      
 

d) abzgl. Leistungen Dritter 
(z.B. zweckgebundene Spenden etc.) 

       

e) zuwendungsfähige Ausgaben 
(= Zeile c) abzgl. Zeile d)) 

      
 

f) Beantragter Fördersatz (in %) 
(Fördersatz lt. aktueller Förderrichtlinie) 

75 % 
 

g) Beantragte Zuwendung 
(Höchstförderung 50.000 Euro) 

      
 

f) Eigenanteil  
(= Zeile e abzgl. Zeile g) 

      
 

Datum, Unterschrift des / der Prüfers/in 
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 Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit 
(Kassenwirksamkeit) 

20   Summe 

Zuwendungsfähige 
Ausgaben in Euro 

            

Davon:   

- Eigenanteil 
in Euro 

            

Beantragte  
Zuwendung in Euro 

            

 

5. Erklärungen 

Die Antragstellerin oder der Antragsteller erklärt, dass 

5.1 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zu-
wendungsbescheides nicht begonnen wird; als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertra-
ges zu werten, 

5.2 Die jeweils maßgeblichen Vergabevorschriften beachtet werden, 

5.3 die in diesem Antrag (einschl. Antragsunterlagen) gemachten Angaben vollständig 
und richtig sind und bekannt ist, dass alle Angaben dieses Antrages, von denen die 
Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung ab-
hängig sind, subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (Erstes Ge-
setz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (1. WiKG)) vom 29. Juli 1976 (BGBl. 
I S. 2034) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes über die Vergabe von Subventionen 
nach Landesrecht (Landessubventionsgesetz) vom 24. März 1977 (SGV. NRW. 73) 
sind, 

5.4 im Antrag keine Aufwendungen enthalten sind, die im Rahmen anderer Förderpro-
gramme gefördert werden, 

5.5 der Bewilligungsbehörde innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt des Zuwendungsbe-
scheides mitgeteilt wird, ob mit der zu fördernden Maßnahme begonnen wurde und 
es bekannt ist, dass der Zuwendungsbescheid widerrufen werden kann, wenn nicht 
innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt des Zuwendungsbescheides mit der zu fördern-
den Maßnahme in wesentlichen Teilen begonnen wurde. 

5.6 dass in den letzten 5 Jahren gegen sie/ihn keine Geldbuße von wenigstens 2.500 
Euro nach § 404 Absatz 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch rechtskräftig 
verhängt wurde oder sie/er nicht nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes zu einer Freiheitstrafe von mehr als drei Monaten oder einer 
Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt wurde. 

5.7 Zusätzliche Erklärungen zum Antrag 

5.7.1 Mir ist bekannt, dass die Gewährung der beantragten Zuwendung auf den folgenden 
Rechtsgrundlagen in jeweiliger Fassung beruht:  

• der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO,  
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sowie des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes“ (GAKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), das zuletzt durch Gesetz vom 9. Dezember 2010 (BGBl. 
I Nr. 63 S. 1934) geändert worden ist, und dazu erlassene Bundesgrundsätze. 

Der Wortlaut ist einsehbar über die Internetseiten des zuständigen Bundesministeri-
ums (http://www.bmel.de). 

• dem Leitfaden für Wegenetzkonzepte (in der aktuellen Fassung). 
Der Leitfaden ist über die Internetseiten der Bezirksregierungen einzusehen. 

 

6. Maßnahmenspezifische Vorgaben 

6.1. Ein Haushaltssicherungskonzept ist: 

 nicht zu beachten,  
 zu beachten (Die Stellungnahmen des Kämmerers und die Zustimmung der Finanzauf-

sicht des Kreises sind dem Antrag beigefügt). 
 Die Maßnahme wird im Rahmen eines genehmigten Haushaltssicherungskon-

zeptes durchgeführt.  
 Es liegt ein nicht genehmigtes Haushaltssicherungskonzept vor. 

6.2 Angaben zur Gebietskulisse 

Das Gemeindegebiet liegt in der Gebietskulisse ländlicher Raum 

 Ja 
 teilweise  

 
Das Wegenetzkonzept wird für das gesamte Gemeindegebiet erstellt 

 Ja 
 teilweise  

 
Wenn teilweise, Begründung: 
      

6.3 Multifunktionalitäten: 

 keine 
 Landwirtschaft 
 Landwirtschaft plus 2 weitere  
 Landwirtschaft plus 3 weitere 

 
Beschreibung der Multifunktionalität (ggf. in Anlage erläutern): 
      

  

http://www.bmel.de/
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7. Datenschutz 

 

7.1 Ich nehme zur Kenntnis, dass meine in diesem Antrag mitgeteilten Informationen 
zur Bearbeitung des Antrags erforderlich sind und zur Entscheidung über diesen 
Antrag beigezogen werden und bin damit einverstanden, dass diese zur Antragsbe-
arbeitung sowie zu statistischen Zwecken (z.B. anonymisierte betriebswirtschaftli-
che Auswertung und Evaluation) gespeichert werden. Meine Angaben werden ggf. 
an die zuständigen Ministerien des Landes und des Bundes, sowie an den Bundes- 
bzw. Landesrechnungshof und die zuständigen Organe der EU weitergeleitet, so-
weit dies für die Antragsbearbeitung oder zu statistischen Zwecken erforderlich ist. 

Die Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt nach Art. 6 DSGVO sowie § 3 DSG 
NRW in den jeweils geltenden Fassungen. Im Übrigen beruht die Datenerhebung 
auf dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes" (GAKG) in Verbindung mit der Landeshaushaltsordnung 
NRW. 

Die Bewilligungsbehörden sind grundsätzlich verpflichtet, der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller auf Antrag Auskunft über die zu ihrer oder seiner Person verar-
beiteten Daten, den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, die Herkunft 
der Daten und die Empfänger von Übermittlungen sowie die allgemeinen techni-
schen Bedingungen der automatisierten Verarbeitung der zur eigenen Person ver-
arbeiteten Daten zu geben. Der Antragstellerin oder der Antragsteller ist verpflichtet, 
Angaben zu machen, die das Auffinden der Daten mit angemessenem Aufwand 
ermöglichen. Auskunftserteilungen und Einsichtnahmen sind gebührenfrei, die Er-
stattung von Auslagen kann verlangt werden. Die Verpflichtung zur Auskunftsertei-
lung oder zur Gewährung der Einsichtnahme entfällt so weit überwiegende Interes-
sen entgegenstehen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die ordnungsgemäße 
Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erheblich gefährdet würde. 
Grundsätzlich ist eine Auskunftsverweigerung zu begründen. Werden Auskunft und 
Einsichtnahme nicht gewährt, kann sich der Antragsteller an die Landesbeauftragte 
für den Datenschutz wenden. 

Weitergehende Informationen zu meinen Rechten als Betroffene/r kann ich schrift-
lich oder mündlich bei der Bezirksregierung       erfragen oder im Internet unter 
      einsehen 

7.2 Ich erkläre/Wir erklären, dass: 

• ich/wir auf die Bedeutung und Wirkung des Einverständnisses der unter Nr. 7.1 an-
gegebenen Punkte sowie über deren Widerrufbarkeit belehrt worden bin/sind, 

• mir/uns bekannt ist, dass die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen sowie 
die Angaben des Antrages auch an Ort und Stelle durch die zuständigen Prüfungs-
instanzen kontrolliert werden können. Zu diesem Zweck wird dem Kontrollpersonal 
ein Betretungsrecht auf den Grundstücken sowie in den Betriebs- und Geschäfts-
räumen und das Recht auf Einsichtnahme in die für die Beurteilung der Zuwen-
dungsvoraussetzungen notwendigen betriebswirtschaftlichen Unterlagen einge-
räumt. Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns, die zur Prüfung notwendigen Aus-
künfte zu erteilen. 
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8. Anlagen 

 
 Leistungsverzeichnis 
 Kostenberechnung oder voraussichtliches Zuschlagsangebot 
 Referenzen der vom Zuwendungsempfänger zu beauftragenden Stelle zum Nachweis  

     der Qualifikation (ggf. nachzureichen) 
 ggf. vorläufiger Vergabevermerk 
 ggf. Stellungnahme des Kämmerers und der Finanzaufsicht des Kreises 

 
 

 

      

Ort / Datum 

 

__________________________________________________________________ 

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) 


